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Einführung

Kenntnisse des Zuwanderungs- und Aufenthaltsrechts 
sind notwendiges Basiswissen in der sozialen Arbeit 
für und mit Menschen mit Migrationshintergrund.1 Mi-
granten haben jeweils unterschiedliche Zugangswege 
nach Deutschland, einen unterschiedlichen Rechtssta-
tus und abhängig vom Rechtstatus unterschiedliche 
Rechte. Der vom Aufenthaltszweck abhängige Status 
hat bei Ausländern Auswirkungen u.a. auf ihre Zugangs-
rechte zu sozialen Leistungen, Bildung, Arbeitsmarkt 
sowie auf gesellschaftliche und politische Teilhabe. Und 
auch für Spätaussiedler und ihre Angehörigen gibt es 
besondere Zugangsregelungen und von ihrem Status 
abhängige Ansprüche wie zum Beispiel den Anspruch 
auf einen Sprachkurs. Um auf die unterschiedlichen 
Lebenswirklichkeiten von Menschen mit Migrationshin-
tergrund eingehen zu können, muss mithin meist auch 
ihr rechtlicher Hintergrund mit in den Blick genommen 
werden.

Ca. 20 Prozent der Menschen in Deutschland haben 
einen Migrationshintergrund, nur knapp die Hälfte 
sind Ausländer. Rund 32 Prozent davon sind EU-
Bürger. Die übrigen Ausländer – die so genannten 
Drittstaatler – unterfallen je nach Aufenthaltsgrund in 
verschiedene Gruppen. Dazu gehören u.a. Arbeits-

1 	   Die Begriffe Menschen mit Migrationshintergrund und Mi-
granten werden im Folgenden synonym verwendet. Gemeint 
sind Ausländer einschließlich EU-Bürger, Flüchtlinge und sonsti-
ge Drittstaatler, Spätaussiedler, Eingebürgerte.
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migranten, Asylberechtigte und Flüchtlinge und ihre 
jeweiligen Familienangehörigen. Die größte auslän-
dische Nationalitätengruppe besteht aus Staatsan-
gehörigen der Türkei. Die größte Zuwanderergruppe 
nach 1945 stellen allerdings die Aussiedler bzw. Spät-
aussiedler dar (unten Kapitel 5). 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von Ausländern 
in Deutschland betrug Ende 2011 19 Jahre. 40 Prozent 
der ausländischen Bevölkerung wohnte schon länger als 
20 Jahre im Inland, zwei Drittel bereits zehn Jahre oder 
länger. 20Prozent sind in Deutschland geboren. Sie sind 
als faktische Einwanderer längst Teil der Gesellschaft 
geworden. Juristisch fallen diese „Inländer ohne deut-
sche Staatsangehörigkeit“2 aber ebenso unter das Aus-
länderrecht wie Neuzuwanderer oder Saisonarbeiter.
Das Ausländerrecht besteht aus einer Fülle an nationalen 
Gesetzen und Verordnungen sowie aus internationalen 
und europäischen Regelungen. Aufgrund dieser Kom-
plexität, des Ineinandergreifens verschiedener Rechts
ebenen ist das Ausländerrecht eine schwer zugängliche 
Rechtsmaterie. Im Folgenden werden die wesentlichen 
Grundlagen des Ausländerrechts und ihre Systematik 
dargestellt. Dabei werden Fragen des Aufenthaltsrechts, 
des Arbeitsmarktzugangs und des EU-Rechts behan-
delt. Das Script schließt mit einer kurzen Darstellung des 
Zuwanderungsverfahrens von Spätaussiedlern. 

2    Rittstieg, S. IX.
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Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland 
nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2011

Europa insgesamt* 5.509.282

davon:

Europäische Union gesamt 2.599.190

darunter:  

Italien 520.159

Polen 468.481

Übrige europäische Länder gesamt 2.910.092

darunter:

Türkei 1.607.161

Asien insgesamt 819.623

Afrika insgesamt 276.070

Amerika insgesamt 223.675

Australien und Ozeanien gesamt 3.077

Insgesamt 6.930.896

* Einschließlich Personen aus der ehemaligen Sowjetunion, 
die sich bei Bestehen der Sowjetunion in Deutschland haben 
registrieren lassen und noch keinem der Nachfolgestaaten zu-
geordnet sind.

** Einschließlich Personen mit der Staatsangehörigkeit der bei-
den Nachfolgestaaten Serbien und Montenegro.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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1. Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlagen des deutschen Ausländerrechts
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I. Das Unterscheidungskriterium  
Staatsangehörigkeit

Das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland ba-
siert auf der unantastbaren Menschenwürde und dem 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 1, 19, 20 GG). Die Forderung 
nach Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz (Art. 3 
Abs. 1 GG) und das Gebot, niemanden wegen seiner 
Abstammung, seiner „Rasse“,3 seiner Sprache oder sei-
ner Heimat und Herkunft (Art. 3 Abs. 3 GG) zu benach-
teiligen, schließt dabei aber nicht aus, zwischen eige-
nen Staatsangehörigen und den Angehörigen anderer 
Staaten (Ausländern) zu unterscheiden. Das Unterschei-
dungskriterium „Staatsangehörigkeit“ ist mithin durch 
das Grundgesetz nicht verboten.

Die Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit 
durchzieht das ganze Rechtssystem, selbst das 
Grundgesetz unterscheidet zwischen Deutschen 
und Nichtdeutschen. So können beispielsweise nur 
„alle Deutschen“ die grundgesetzlich geschützte 
Rechte auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG), Verei-
nigungsfreiheit (Art. 9 Art. 1 GG) oder auf Freizügig-
keit (Art. 11 GG) beanspruchen. Ausländer können 
sich auf diese so genannten Deutschenrechte nicht 
berufen. 

3    Wörtliche Zitate und Rechtstexte enthalten zuweilen den 
Begriff „Rasse“ oder davon abgeleitete Wortbildungen oder Zu-
sammensetzungen. Die Verwendung des Begriffs impliziert nicht 
die Akzeptanz irgendwelcher Theorien, mit denen versucht wird, 
die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen. 

I. Das Unterscheidungskriterium Staatsangehörigkeit
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Im Sozialrecht gibt es Ansprüche auf Leistungen, die 
bestimmten Gruppen von Ausländern nicht gewährt 
werden wie zum Beispiel das Kindergeld (§ 1 Abs. 3 
BKGG) oder der Anspruch auf Arbeitslosengeld II (vgl. 
§ 7 SGB II). Am sichtbarsten wird die Differenzierung 
durch die Existenz eines speziellen Rechtssystems, das 
sich nur auf Nichtdeutsche bezieht: das Ausländerrecht.

II. Das Zuwanderungsgesetz

2004 wurde nach langen Diskussionen das Gesetz zur 
Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur 
Regelung des Aufenthalts und der Integration von Uni-
onsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz)4 er-
lassen. Das Zuwanderungsgesetz ist ein sogenanntes 
Artikelgesetz. Das heißt, es gibt kein Zuwanderungsge-
setz im eigentlichen, engeren Sinn. Die Überschrift Zu-
wanderungsgesetz steht vielmehr für 15 Artikel, die u.a. 
das neue Aufenthaltsgesetz (AufenthG), das neue Frei-
zügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Änderungen des 
Asylverfahrensgesetzes (AsylVerfG), des Asylbewerber-
leistungsgesetzes (AsylbLG) oder des Staatsangehörig-
keitsgesetzes (StAG), redaktionelle Anpassungen sozial-
rechtlicher Leistungsgesetze und technische Fragen wie 
das In-Kraft-Treten enthalten. 
Erklärtes Ziel des Zuwanderungsgesetzes war die Her-
beiführung eines Perspektivenwechsels im Ausländer-
recht. Die Chancen einer geregelten Zuwanderung für 
die einheimische Gesellschaft sollten im Vordergrund 
stehen, ebenso die verbesserte Integration. Der polizei-
rechtliche Charakter des Ausländerrechts blieb jedoch 

4    BGBl. I 2004 Nr. 41 v. 5.7.2004, S. 1950ff.

Kapitel 1: Rechtsgrundlagen
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nicht nur erhalten, sondern wurde durch die nachträglich 
in das Gesetzgebungsverfahren eingebrachten Forde-
rungen zur Sicherheitspolitik und die Verknüpfung mit 
der Problematik der Terrorbekämpfung sogar noch ver-
tieft.
 

Das Zuwanderungsgesetz dient ausweislich seines 
vollen Titels der Steuerung und der Begrenzung der 
Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts 
und der Integration von Unionsbürgern und Auslän-
dern. Dabei sind die Integrationsfähigkeit sowie wirt-
schaftliche und arbeitsmarktspezifische Interessen 
Deutschlands zu beachten. Die Zweckbestimmung 
dient der Auslegung des Gesetzes und ist insbeson-
dere bei Ermessensentscheidungen zu beachten. 

Seit dem In-Kraft-Treten des Zuwanderungsgesetzes 
wurden das Ausländer- und das Asylrecht mehrfach ge-
ändert, u.a. durch das Gesetz zur Umsetzung aufent-
halts- und asylrechtlicher Richtlinien der EU von 2007 5, 
das Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richt-
linien der Europäischen Union und zur Anpassung natio-
naler Rechtsvorschriften an den EU-Visakodex von 20116 
und durch das Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat 
und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat 
sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und asylrecht-
licher Vorschriften ebenfalls von 2011.7 Betroffen waren 
u.a. das Aufenthaltsgesetz, das Freizügigkeitsgesetz/EU 
und das Asylverfahrensgesetz.

5  BGBl. I 2007, Nr. 42, S. 1970 ff.
6  BGBl. I 2011, Nr. 59, S. 2258 ff. 
7  BGBl. I 2011, Nr. 33, S. 1266 ff.
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1. Aufenthaltsgesetz

Das Ausländergesetz (AuslG) von 19908 regelte als Kern-
stück des Ausländerrechts den Zugang und den Aufent-
halt von Ausländern nach Deutschland, Ausweisung und 
Abschiebung und enthielt Verfahrens- sowie Straf- und 
Bußgeldvorschriften. Mit dem Zuwanderungsgesetz 
wurde es zum 1. Januar 2005 durch das Aufenthaltsge-
setz (AufenthG) ersetzt. 

Das AufenthG regelt nicht nur Einreise, Aufenthalt 
und Aufenthaltsbeendigung (s.u. Kapitel 2 bis Kapi-
tel 2.III), sondern änderte das Arbeitserlaubnisrecht  
grundlegend. Zuständig ist seit 2005 nicht mehr die 
Arbeitsverwaltung, sondern die Ausländerbehörde. 
Die Bundesagentur für Arbeit wirkt lediglich im Wege 
des Zustimmungsverfahrens an der Entscheidung mit 
(One-Stop-Government, s.u. Kapitel 3.II). Weiter sind 
im AufenthG die Rechtgrundlagen für die Berech-
tigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an einem  
Integrationskurs zu finden.

Ergänzt wird das AufenthG durch verschiedene Ver-
ordnungen wie etwa die Beschäftigungsverordnung 
(BeschV)9 oder die Aufenthaltsverordnung (AufenthV).10

8    Nach dem Ende des II. Weltkriegs blieb in Deutschland das 
Fremdenrecht von 1938 zunächst in Kraft. Seit 1965 galt das 
Ausländergesetz vom 28.4.1965. 1990 wurde das bis 31.12.2004 
gültige AuslG erlassen.
9	 BGBl I 2004, Nr. 62 S. 2937ff.
10	 BGBl I 2004, Nr. 62 S. 2945ff.
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2. Staatsangehörigkeitsrecht

Das aktuelle Staatsangehörigkeitsgesetz geht auf das 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStAG) von 
1913 zurück. Geprägt ist es vom ius sanguinis, also dem 
Abstammungsprinzip. 
Die letzte große Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 
fand 1999 statt. Das RuStAG wurde in Staatsangehö-
rigkeitsgesetz (StAG) umbenannt. Als wichtigste Neu
erung wurden Elemente des ius soli (Geburtsortprinzip) 
eingeführt. Demnach erhalten in Deutschland geborene 
Kinder von Ausländern mit verfestigtem Aufenthaltsta-
tus in der Regel neben der elterlichen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit (§§ 4 Abs. 3, 40b StAG). Sie müssen 
allerdings mit 18 Jahren eine Entscheidung treffen zwi-
schen der deutschen Staatsangehörigkeit oder der Kraft 
Abstammung erworbenen Staatsangehörigkeit des el-
terlichen Herkunftsstaates (Optionsmodell, § 29 StAG). 
Wer bis spätestens zur Vollendung des 23. Lebensjahres 
keine Entscheidung getroffen hat, verliert Kraft Gesetz 
die deutsche Staatsangehörigkeit. Es wurden auch neue 
Verlustgründe geschaffen. Hier ist besonders der Verlust 
der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erwerb einer 
anderen (§ 25 StAG) zu nennen. Damit sollte die Praxis 
unterbunden werden, nach der Einbürgerung die alte 
Staatsangehörigkeit durch Wiedereinbürgerung „zu-
rückzuholen“ (zu den Folgen s.u. Kapitel 2.II.5.c.cc). 
Seit 1999 kam es zu keiner weiteren grundlegenden, 
Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts. Der 
Regelungsgehalt der bis dato gültigen Einbürgerungs-
vorschriften blieb im Wesentlichen bestehen. Die Einbür-
gerungsnormen des AuslG wurden in das StAG einge-
gliedert, so dass ein Kernstück des Einbürgerungsrechts 
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nicht länger systemwidrig außerhalb des StAG normiert 
war.
2007 wurde der politisch sehr umstrittene Einbürge-
rungstest eingeführt11. Die Teilnahme an einem Kurs ist  
nicht verpflichtend, aber Einbürgerungsbewerber müs-
sen Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung 
durch einen Test nachweisen (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 
5 StAG).

3. Asylrecht

Gemäß Art. 16a GG genießen politisch Verfolgte in 
Deutschland Asyl. Damit gibt das Grundgesetz dem 
Einzelnen einen einklagbaren Anspruch auf Schutzge-
währung. Konkretisiert wird dieses Recht im Asylverfah-
rensgesetz und im AufenthG. Das Recht auf Asyl steht 
allerdings nur Personen zu, die politisch verfolgt werden. 
Die Abgrenzung von politischer Verfolgung zu anderen 
Gründen erzwungener oder freiwilliger Migration auf der 
Suche nach Schutz vor Krieg und seinen Folgen, vor Na-
turkatastrophen oder vor archaischen Lebensgewohn-
heiten führte und führt immer wieder zu politischen Aus-
einandersetzungen und beschäftigt die Gerichte. 

Der Begriff politische Verfolgung im Grundgesetz 
knüpft an den völkerrechtlichen Flüchtlingsbegriff an, 
wie er sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
herauskristallisiert hat (unten Kapitel 1.IV). Geschützt 
werden soll, wer in seinem eigenen Land nicht sicher

11  Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union, BGBl I 2007 Nr. 42, S. 
1970ff.
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leben kann, weil ihm dort wegen seiner Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Ethnie oder sozialen Grup-
pe, wegen seiner Religion, Staatsangehörigkeit oder 
politischen Überzeugung seitens der staatlichen und 
politischen Ordnung Gefahr für Leib, Leben und Ver-
mögen droht.

Das Asylrecht wurde seit Ende der 1980er Jahre mehr-
fach verändert. Ziel war die Beschränkung der Zuzugs-
zahlen, die Anfang der 1990er Jahre Rekordhöhen er-
reichten. Seit dem so genannten Asylkompromiss von 
1993 sind die Zahlen massiv gesunken. 1992 betrug die 
Zahl der Asylantragsteller noch 438.191. 1993 sank die 
Zahl auf ca. 320.000 und 1994 auf ca. 127.000. Nach 
dem Tiefststand von 19.164 Asylerstanträgen im Jahr 
2007 stiegen die Zahlen wieder an. 2012 lag die Zahl 
wieder bei ca. 60 bis 70.000.12 
Seit langem zählen die Türkei und Jugoslawien bzw. 
seine Nachfolgestaaten zu den zugangsstärksten Her-
kunftsländern. Bedingt durch die politischen Entwick-
lungen nehmen mittlerweile Afghanistan und Serbien die 
Spitzenposition ein. Afrikanische und asiatische Länder 
spielten und spielen eine untergeordnete Rolle.

12  Quelle: www.bamf.de => Asylstatistik
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Die zugangsstärksten Länder 2012 

Staatsangehörigkeit Prozent

Serbien 13,7

Afghanistan 11,6

Syrien 9,5

Irak 8,4

Mazedonien 7,5

Iran 6,8

Pakistan 5,4

Russische Föderation 4,3

Bosnien/Herzegowina 3,1

Kosovo 3,0

Sonstige 26,8

Quelle: Bundesamt  
für Migration und Flüchtlinge, Asylstatistik

2005 kam es zur Abschaffung des Beauftragten für 
Asylangelegenheiten (ehemals § 6 AsylVfG) und der 
Weisungsfreiheit der Entscheider.13 Weiter wurden De-
finitionen für nichtstaatliche und geschlechtsspezifische 
Verfolgung, die ein Schutzrecht begründen, in das Auf-
enthG aufgenommen.
In den letzten Jahren führen vor allem europäische 
Vorgaben zu Veränderungen des Asyl- und Flücht-
lingsrechts. So etwa durch die Umsetzung der Qualifi- 

13    Näheres zum Asylverfahren: Duchrow/Spieß, S. 187ff.; 
BAMF (Hg.), Das deutsche Asylverfahren – ausführlich erklärt, 
Nürnberg 2012, download: www.bamf.de



  27

kationsrichtlinie,14 die die Voraussetzungen der Flücht-
lingsanerkennung und der subsidiären Schutzgewäh-
rung regelt.

4. Freizügigkeitsgesetz/EU

Die Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
genießen besondere Rechte (Näheres: Kapitel 1.III). Die
se Rechte beruhen auf europäischem Recht und sind im 
FreizügG/EU zusammengefasst (unten Kapitel 4.I).

5. Bundesvertriebenengesetz 

Spätaussiedler und ihre Angehörigen unterliegen einem 
eigenen Regelungssystem, dem Bundesvertriebenen-
gesetz (BFVG). Im Umgang mit dieser Zuwanderergrup-
pe soll weiterhin das Kriegsfolgenschicksal der Aus-
siedler Berücksichtigung finden und sollen andererseits 
die Zuzugszahlen insbesondere der nichtdeutschen 
Angehörigen niedrig gehalten werden (unten Kapitel 5; 
Kapitel 6).

14  Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen für die An-
erkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig 
internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes, ABl. EU Nr. L 304 v. 30.9.2004, S. 18ff.
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